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TEILHABEFÖRDERUNG IM 
STUDIUM – ERGEBNISSE EINER 

STUDIERENDENBEFRAGUNG

Aufgrund aktueller Entwicklungen nimmt die Zahl der Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen zu. Es bestehen Forschungsdefizite zu den Zusammenhängen zwischen Gesundheit und Studienerfolg 
sowie zu moderierenden Einflussfaktoren wie Inklusion, Sozialleistungen, Beratung und Nachteilsausglei-
chen. Eine Studierendenbefragung an der Universität Kassel zeigt, dass Studierende mit Behinderung und 
chronischen Erkrankungen häufiger Barrieren im Studium als ihre Mitstudierenden wahrnehmen. Jedoch 
gibt es eine Reihe von Vorkehrungen und Unterstützungsangeboten an den Hochschulen sowie Rechts-
ansprüche, welche von den Studierenden aber nur unzureichend genutzt werden. Zur Verbesserung der 
aktuellen Situation wird die Einführung eines systematischen Handlungsansatzes zur Optimierung von 
Information und Kooperation zwischen den umsetzenden Stellen empfohlen.

I. AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
IN DEUTSCHLAND

Am Jahresende 2019 lebten in Deutsch-
land laut dem Statistischen Bundesamt 
7,9 Millionen Menschen mit einer amt-
lich anerkannten Schwerbehinderung 
[1]. Eine Schwerbehinderung wird bei ei-
nem Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 festgestellt. Werden die Behin-
derungen mit einem niedrigeren Grad 
dazu gezählt, hatten nach dem Mikro-
zensus 2019 10,4 Millionen Menschen 
in Deutschland eine amtlich anerkannte 
Behinderung [2]. Das entspricht knapp 
13 % der Bevölkerung in Privathaushal-
ten in Deutschland. 

Wie die Abbildung 1 zeigt, stieg die 
Anzahl schwerbehinderter Menschen in 
den letzten beiden Dekaden in Deutsch-
land stark an. In der dargestellten Zeit-
reihe von 2003 bis 2019 nahm die Zahl 
der schwerbehinderten Menschen je 
1.000 Einwohner statistisch von 80 auf 
95 zu [1]. Dieser säkulare Trend ist je-
doch nicht allein auf den demografi-
schen Wandel und die Zunahme des 
Altenanteils in Deutschland zurückzu-
führen. Wie die Abbildung 1 exempla-

risch demonstriert, erhöhte sich auch 
in jüngeren Altersgruppen der Anteil 
schwerbehinderter Menschen. In der 
Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen 
wuchs die Zahl der schwerbehinderten 
Menschen je 1.000 Einwohner in dieser 
Zeitreihe von 16 auf 20. Nur ca. 3 % der 
Schwerbehinderungen sind nach der 
Statistik [1] angeboren. Fast 90 % der 
Schwerbehinderungen gehen auf all-
gemeine Krankheiten zurück und wer-
den im Laufe des Lebens erworben. Die 
Behinderungsarten sind dabei vielfäl-
tig und tragen unterschiedlich zu den 
Dynamiken bei. Im Beobachtungszeit-
raum haben besonders die geistig-see-
lischen Behinderungen zugenommen. 
Das dürfte auch auf gesellschaftliche 
Entwicklungen, Veränderungen in der 
Diagnostik sowie auf die Entstigmati-
sierung psychischer Erkrankungen zu-
rückzuführen sein.

Gleichzeitig ist in den letzten Jahren 
in Deutschland die Anzahl der Studie-
renden beträchtlich gestiegen und hat 
einen Höchststand erreicht. Im Winter-
semester 2021/2022 waren fast 3 Millio-
nen Studierende in Deutschland imma-
trikuliert [3]. Aufgrund dieser Entwick-

lungen nimmt die Zahl der Studierenden 
mit Behinderung und chronischer Er-
krankung an den Hochschulen zu.

II. DIE GESUNDHEIT STUDIE-
RENDER IN DEUTSCHLAND 

Die Gesundheit Studierender erfuhr 
lange Zeit nur wenig Aufmerksamkeit 
in der Öffentlichkeit, da eine jüngere 
Lebensphase und ein hoher Bildungs-
stand allgemein mit besserer Gesund-
heit assoziiert werden. Neuere Gesund-
heitssurveys bei Studierenden zeigen je-
doch, dass die Gesundheitsbelastungen 
in dieser Population höher als bisher 
angenommen sind. In der repräsentati-
ven Studie „Gesundheit Studierender in 
Deutschland 2017“ von Grützmacher et 
al. [4] schätzte einerseits die überwiegen-
de Mehrheit der Studierenden ihre Ge-
sundheit im Allgemeinen als „gut“ oder 
„sehr gut“ ein (82 %). Einem bemerkens-
werten Teil der Studierenden geht es je-
doch andererseits gesundheitlich nicht 
so gut. Über ein Viertel der Studieren-
den berichtete ein hohes Stresserleben. 
Eine weitere Frage zielte auf Erschöpfung 
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ab, die als häufigste auftretende Burn-
out-Dimension gilt. Nach den Antwor-
ten war knapp ein Viertel der befragten 
Studierenden von Erschöpfung betrof-
fen. In der Befragung wurden außerdem 
relativ hohe Prävalenzraten für das de-
pressive Syndrom und für generalisier-
te Angststörungen festgestellt. 

Die 21. Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks von Midden-
dorff et al. [5] ergab, dass fast 11 % 
der Studierenden an deutschen Hoch-
schulen von einer oder mehreren For-
men gesundheitlicher Beeinträchti-
gung betroffen sind, die sich nach den 
Selbstauskünften erschwerend auf das 
Studium auswirken. Hier deuten sich 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
zwischen dem Gesundheitszustand und 
dem Studienerfolg an. Diese sind bis-
lang gemäß einer Überblicksarbeit von 
Römhild und Hollederer [6] wenig er-
forscht. Deutschland weist außerdem 
relativ hohe Studienabbruchquoten auf 
[7]. In der Forschung werden vielfälti-
ge Gründe für einen Studienabbruch 
diskutiert, aber Krankheiten und Be-
hinderung von Studierenden und ihre 
Auswirkungen auf das Studium wur-
den kaum untersucht. 

Vom Deutschen Studentenwerk wur-
de 2016/17 eine Sondererhebung bei 
fast 21.000 Studierenden mit studien-
erschwerenden gesundheitlichen Be-
einträchtigungen von Poskowsky et al. 
[8] durchgeführt. 62 % der in der Stu-
die „Beeinträchtigt Studieren – BeSt II“ 
befragten Studierenden beschrieben die 
Auswirkungen ihrer Beeinträchtigun-
gen auf ihr Studium als „stark“ oder 
„sehr stark“, wobei sich Auswirkungen 
der Beeinträchtigungen auf die Studi-
enwahl und den Studienverlauf zeigten. 

Eine Reihe internationaler Konventi-
onen und nationaler Rechtsgrundlagen 
verbürgen die Zugangs- und Teilhabe-
rechte von Menschen mit Behinderung 
an der Hochschulbildung [9, vgl. dazu 
Janßen in dieser Schwerpunktausgabe]. 
Zur Wahrnehmung dieser Rechte wur-
den an deutschen Hochschulen deshalb 
Instrumente wie ein Nachteilsausgleich 
in Prüfungen und Beratungsangebote 
etabliert [10]. Es bestehen Ansprüche 
auf Sozialleistungen, um Studierende 
im Studium und beim Übergang in den 
Beruf zu unterstützen [11]. Die Hoch-
schulen sind verpflichtet, sich zu barri-
erefreien Bildungssystemen zu entwi-
ckeln [12]. Trotz dieser Vorkehrungen 

benötigen Studierende mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen häufig län-
ger, um ihr Studium abzuschließen und 
haben ein höheres Risiko, das Studium 
abzubrechen [5]. Über die Inanspruch-
nahme und die Wirkungen dieser Ins-
trumente wie Sozialleistungen, Bera-
tung oder Nachteilsausgleiche im Stu-
dium und weitere Einflussfaktoren wie 
die barrierefreie Gestaltung der Hoch-
schule ist jedoch wenig bekannt. 

Zudem zeigen internationale For-
schungsergebnisse Zusammenhänge 
zwischen der Studienfinanzierung, fi-
nanziellen Problemen und der Studie-
rendengesundheit [13–15]. Auch die Re-
levanz sozialer Beziehungen und fach-
licher Unterstützung ist belegt [16, 17].

An diesen Forschungslücken setzt 
das Projekt „ErfolgInklusiv“ der Uni-
versität Kassel an. Das Ziel dieses For-
schungsprojekts ist es, den Studiener-
folg von Studierenden mit chronischer 
Krankheit und Behinderung am Beispiel 
der Universität Kassel zu untersuchen 
und die Effekte verschiedener etablier-
ter Instrumente zu analysieren. Dafür 
wurde im März 2022 eine empirische 
Erhebung bei allen Studierenden der 
Universität Kassel durchgeführt. Insge-

ABBILDUNG 1: Schwerbehinderte Menschen in Deutschland (Datenquelle: Statistisches Bundesamt [1]. Eigene Darstellung)
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samt nahmen von den eingeschriebenen 
23.699 Studierenden 3.330 Personen an 
der freiwilligen Online-Befragung mit-
tels Limesurvey teil. Das entspricht ei-
ner Rücklaufquote von 14 %. 

III. ERGEBNISSE EINER STUDIE-
RENDENBEFRAGUNG AN DER 
UNIVERSITÄT KASSEL

a) Behinderung und chronische 
Erkrankung bei Studierenden 

Unter den erfolgreich interviewten Stu-
dierenden der Universität Kassel befan-
den sich nach den Selbstauskünften 90 
Studierende mit einer amtlich aner-
kannten Behinderung und 869 Studie-
rende mit einer chronischen Erkran-
kung. Das bedeutet, dass bei ungefähr 
3 Prozent der Studierenden eine amt-
lich anerkannte Behinderung vorlag. 
Hiervon hatten mehr als die Hälfte der 
Studierenden einen Schwerbehinder-
tenausweis mit einem Grad der Behin-
derung (GdB) von über 50. Weiter gab 
mehr als ein Viertel (26 %) der Befrag-
ten an, eine chronische Krankheit bzw. 
ein länger andauerndes gesundheitli-
ches Problem zu haben. Etwa 80 Pro-
zent der Beeinträchtigungen waren für 
Dritte nicht sichtbar. 

Mehr als ein Drittel der Studierenden 
mit chronischer Erkrankung und mehr 
als zwei Drittel der Studierenden mit Be-
hinderung fühlten sich stark oder sehr 
stark in ihrem Studium eingeschränkt. 

b) Barrieren im Studium 

Darüber hinaus führen gesundheitliche 
Beeinträchtigungen im Zusammenspiel 
mit äußeren Barrieren und ungünsti-
gen Studienbedingungen zu besonde-
ren Teilhabeeinschränkungen im Stu-
dienverlauf. Befragt nach ihren indi-
viduellen Studienerschwernissen und 
Barrieren, gaben die Studierenden mit 
anerkannten Behinderungen am häu-
figsten an, Probleme im sozialen Mitei-
nander (51 %), bei der Studienorganisa-
tion und in Lehrveranstaltungen (43 %) 
sowie bei Prüfungen (36 %) zu haben. 

In allen diesen Bereichen hatten Stu-
dierende mit chronischer Erkrankung 
etwas seltener Probleme. Übereinstim-
mend gaben etwa 40 % an, diese Schwie-
rigkeiten zu erleben. Die äußeren Bar-
rieren wie bauliche und digitale Gege-
benheiten wurden seltener genannt und 
betrafen eher Studierende mit Sinnes-
behinderungen und Bewegungsein-
schränkungen. Ein Drittel der Studie-
rende mit Hörbeeinträchtigung benann-
te Schwierigkeiten mit der digitalen und 
mehr als zwei Drittel mit der baulichen 
Barrierefreiheit. Die größten Schwierig-
keiten im sozialen Miteinander zeigten 
sich wiederum bei Studierenden mit 
Hörbeeinträchtigung und mit psychi-
scher Krankheit. 

Einige der Belastungsfaktoren und 
Barrieren sowie mögliche Studienan-
passungen und Unterstützungsfakto-
ren für Studierende mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen werden nach-
folgend näher betrachtet.

c) Studienfinanzierung

Laut der 21. Sozialerhebung und der Stu-
die „Beeinträchtigt Studieren – BeSt II“ 
[5, 8] erfahren Studierende mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung er-
höhte finanzielle Belastungen und ha-
ben gesundheitsbezogene Mehrbedarfe. 
Dies führt dazu, dass ein Viertel dieser 
Studierenden ihr Studium aus finanzi-
ellen Gründen unterbricht. 

Die Mehrzahl der Studierenden der 
Universität Kassel (96 %) erhielt im 
Bezugszeitraum, dem Wintersemester 
2021/22, finanzielle Unterstützungsleis-
tungen. Im Einzelnen ergibt sich eine 
Kombination unterschiedlicher Formen 
der Studienfinanzierung (siehe Tabel-
le 1): Am häufigsten gaben die Studie-
renden mit amtlich anerkannter Behin-
derung an, ihr Studium durch Zuwen-
dungen der Eltern oder Partner (57 %), 
Ersparnisse (56 %), BAföG-Leistungen 
(29 %), Studienkredite (9 %) oder Sti-
pendien (4 %) sowie sonstige Leistun-
gen wie Kindergeld, Renten usw. (25 %) 
zu finanzieren. Signifikante Unterschie-
de zur Gesamtgruppe der Studierenden 
konnten beim geringeren Bezug finan-

zieller Zuwendungen der Familie oder 
von Partnern sowie einem häufigeren 
Bezug von staatlicher Ausbildungsförde-
rung sowie von Studienkrediten (p<.05) 
und Erwerbsminderungsrenten (p<.001) 
festgestellt werden. Auch bei den chro-
nisch erkrankten Studierenden unter-
scheiden sich die Ergebnisse für Fami-
lie, BAföG und Ersparnisse signifikant 
von der Vergleichsgruppe (p>.05). Zwi-
schen dem Besuch der Sozialberatung 
des Studierendenwerks und dem Auftre-
ten finanzieller Belastungen im Studium 
besteht ein schwach positiver Zusam-
menhang, d. h., dass Studierende bei der 
Bewältigung finanzieller Schwierigkei-
ten davon profitieren können (χ²(12)=-
74.662, p<.001, φ=.26.).

d) Sozial- und Teilhabeleistungen 
im Studium

Gesundheitsbezogene Sozial- und Teil-
habeleistungen im Studium können ei-
nen Teil der finanziellen Mehrbelas-
tungen Studierender mit Beeinträchti-
gung ausgleichen. Wichtig ist dabei die 
Kenntnis der Sozialleistungsansprüche 
sowie der rechtlichen Möglichkeiten ih-
rer Durchsetzung [8]. 

Da der Fragenkomplex zu den Sozi-
al- und Teilhabeleistungen nur von ei-
nem sehr kleinen Teil der Studierenden 
beantwortet wurde, ist die statistische 
Aussagekraft der berichteten Ergebnisse 
eingeschränkt. Etwa 40 Prozent der be-
fragten Studierenden mit chronischen 
Erkrankungen und die Hälfte der Stu-
dierenden mit amtlich anerkannter Be-
hinderung an der Universität Kassel ga-
ben an, gesundheitsbezogene Sozialleis-
tungen zu beziehen. Schaut man sich an, 
wer die Leistungen in Anspruch nimmt, 
wird erkennbar, dass diese überdurch-
schnittlich häufig Studierende mit an-
erkannter Behinderung erhielten. Am 
häufigsten berichteten die behinderten 
Studierenden, Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation (22 %), Leistun-
gen zur Teilhabe an Bildung (9 %), zur 
sozialen Teilhabe (8 %) sowie Pflegeleis-
tungen (8 %) in Anspruch zu nehmen. 
Ein geringerer Anteil zeigte sich beim 
Blindengeld (3 %). Im Vergleich nah-
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men Studierende mit chronischer Er-
krankung die Teilhabeleistungen we-
niger häufig in Anspruch. Hier entfie-
len nur 13 Prozent auf die medizinische 
Rehabilitation und jeweils 5 Prozent auf 
soziale Teilhabeleistungen und Leis-
tungen zur Teilhabe an Bildung. Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
wurden in geringem Umfang (2 %) und 
ausschließlich von den chronisch kran-
ken Studierenden genutzt. Studierende 
mit Bewegungseinschränkungen so-
wie psychischen Erkrankungen erhiel-
ten die medizinischen Rehabilitations-
leistungen deutlich häufiger als ande-
re Gruppen. Leistungen zur Teilhabe 
an Bildung wurden vor allem von Stu-
dierenden mit Sehbeeinträchtigungen, 
bei denen jeder Dritte Leistungsbezie-
her ist, genutzt. Pflegeleistungen kamen 
überwiegend der Gruppe mit Sehbe-
einträchtigungen und Bewegungsein-
schränkungen zugute.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
können bei unterschiedlichen Beein-
trächtigungen vielfältig sein und ha-
ben zum Ziel, Studierende im Studien-
alltag zu unterstützen und Benachtei-
ligungen auszugleichen. Entsprechend 
der Anteile der verschiedenen Beein-
trächtigungsarten bezog sich etwa je-
weils ein Fünftel der beantragten Leis-
tungen zur Teilhabe an Bildung auf 
die Inanspruchnahme von Studienas-
sistenz sowie auf die Nutzung techni-
scher Hilfsmittel. 8 Prozent gingen auf 

die Unterstützung durch Gebärden-
sprach- bzw. Schriftdolmetschende und 
weitere 12 Prozent auf andere Leistun-
gen, z.B. für Fahrdienste zum Hoch-
schulbesuch, zurück.

Bei der Beantragung von Sozialleis-
tungen im Studium können Probleme 
mit den Sozialleistungsträgern auftre-
ten. Die Studierendenbefragung zeigt, 
dass bei ca. 3 Prozent der Studierenden 
mit Sozialleistungsbezug im Verlauf der 
Leistungsbeantragung ein Rechtsstreit 
anhängig war. In dieser Gruppe gaben 
94 Prozent der Studierenden an, einen 
Widerspruch und weitere 46 Prozent 
eine Klage gegen einen Verwaltungs-
akt geführt zu haben. Der Rechtsstreit 
führte bei fast einem Drittel der Verfah-
ren zum Erfolg, etwa vier von zehn der 
Verfahren führten manchmal zum Ziel 
und weitere drei von zehn der Verfahren 
waren erfolglos. Befragt nach den nega-
tiven Folgen des Rechtsstreits, gaben vier 
von zehn der Studierenden an, dass sich 
die Sozialleistung verzögert habe. Wei-
tere vier von zehn Studierenden mussten 
eine Rechtsberatung in Anspruch neh-
men und zwei von zehn hatten die Kos-
ten des Rechtsstreits zu tragen. 

Der Anspruch auf Sozial- und Teilha-
beleistungen im Studium wird nur von 
einem geringen Teil der beeinträchtig-
ten Studierenden eingelöst. Auch hier 
zeigt sich, dass vorwiegend Studierende 
mit sichtbaren Einschränkungen diese 
Leistungen erhalten.

e) Beratungs- und Unterstützungs-
angebote 

Insbesondere zu Studienbeginn und bei 
auftretenden Schwierigkeiten im Studi-
um könnte die Inanspruchnahme von 
allgemeiner und beeinträchtigungs-
spezifischer Beratung dazu beitragen, 
Studienabbrüche und -verzögerungen 
zu verhindern.

Befragt nach der Kenntnis der Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
[vgl. Abbildung 2], fällt auf, dass die all-
gemeinen Beratungsangebote der Uni-
versität Kassel weitgehend bekannt wa-
ren, jedoch nur von einer Minderheit 
genutzt wurden. Etwa ein Drittel der 
Studierenden mit chronischen Erkran-
kungen und Behinderungen nutzte die 
Beratung des Studierendensekretaria-
tes, die in der Praxis nicht scharf von 
der Allgemeinen Studienberatung ge-
trennt werden kann. Die Angebote der 
Allgemeinen Studienberatung, Studen-
tischen Studienberatung und Studien-
fachberatung wurden jeweils etwa von 
einem Fünftel der beeinträchtigten Stu-
dierenden genutzt. Die weiteren spezi-
ellen Beratungsangebote des Studieren-
denwerkes waren aber bei Studierenden 
im Vergleich weniger bekannt und wur-
den seltener in Anspruch genommen. Es 
nutzten 7 Prozent der Studierenden mit 
chronischen Erkrankungen und Behin-
derung die Sozialberatung und 14 Pro-
zent die Psychologische Beratung. Eine 
Ausnahme bildet die Gruppe der psy-
chisch erkankten Studierenden, hier-
von nahm knapp ein Fünftel das Ange-
bot der Psychologischen Beratung wahr. 
Etwa fünf von zehn Studierenden mit 
chronischer Erkrankung oder Behinde-
rung kannten die Servicestelle Studium 
und Behinderung. Damit ist diese Ser-
vicestelle etwas bekannter als der Be-
auftragte für die Belange Studierender 
mit Behinderungen. In der Praxis ar-
beiten beide eng zusammen. Allerdings 
nutzten Studierende mit chronischer Er-
krankung diese beeinträchtigungsspe-
zifischen Angebote seltener als Studie-
rende mit anerkannter Behinderung. 
Die Beratungsangebote wurden von 
Studierenden mit Sinnesbehinderun-

TABELLE 1: Studienfinanzierung Studierender mit chronischer Krankheit und 
Behinderung im Vergleich 

Finanzierungsart Chronische 
Erkrankung

Behinderung Studierende 
Gesamt

Eltern/Partner 65 % 57 % 69 %

Ersparnisse 61 % 56 % 66 %

BAföG 21 % 29 % 20 %

Studienkredite 4 % 9 % 4 %

Stipendien 4 % 4 % 4 %

Erwerbsminderungsrente 1 % 9 % 1 %

Andere 28 % 25 % 30 %



gen und Bewegungseinschränkungen 
häufiger als von ihren Kommilitonen 
mit psychischen und anderen Erkran-
kungen genutzt. 

Die Beratungsanliegen der Studie-
renden bezogen sich oftmals auf allge-
meine Fragen zum Studium. Mehr als 
die Hälfte derjenigen mit Beratungsnut-
zung suchte eine Beratung zum Bewer-
bungsverfahren für einen Studienplatz 
auf und mehr als ein Drittel dieser Stu-
dierenden ließ sich zur Studienwahl be-
raten. Über Rechtsansprüche im Zusam-
menhang mit einer Beeinträchtigung 
ließ sich mehr als ein Zehntel der Stu-
dierenden beraten. Eine Beratung zum 
Nachteilsausgleich in Prüfungen nah-
men 16 % der Studierenden mit chro-
nischer Erkrankung und fast die Hälf-
te der Studierenden mit Behinderung 
in Anspruch. Weitere Themen der Be-
ratung waren die Beantragung techni-
scher Hilfsmittel im Studium, die Or-
ganisation von Studienassistenzen und 
Gebärdensprachdolmetschenden und 
der Umgang mit krankheitsbedingten 
Studienunterbrechungen. Studierende 
mit einer amtlich anerkannten Behin-
derung ließen sich tendenziell häufiger 
als chronisch Erkrankte zu Nachteils-

ausgleichen, der Organisation von Stu-
dienassistenz sowie dem Umgang mit 
einer Beeinträchtigung im Studium be-
raten, während letztere etwas häufiger 
eine Rechtsberatung zu Sozialleistun-
gen sowie zur Organisation von Hilfs-
mitteln nutzten. 

Insgesamt sind die Bekanntheit und 
Nutzung der Beratungsangebote eher ge-
ring, wobei auch hier Studierende mit 
anerkannter Behinderung die Angebote 
häufiger nutzen als die mit chronischer 
Erkrankung. Ein positiver Zusammen-
hang zwischen der Nutzung der Bera-
tung und der Kompetenz, weitere In-
formations- und Beratungsangebote 
zu finden, konnte insbesondere für die 
Servicestelle Studium und Behinde-
rung beobachtet werden (χ²(8)=64.456, 
p<.001, φ=.113).

f) Nachteilsausgleiche 

Nachteilsausgleiche bei der Zulassung 
zum Studium sowie im Studium und 
in Prüfungen sind angemessene Vor-
kehrungen, die bestehende Benachteili-
gungen im Bewerbungsprozess und bei 
der Absolvierung von Leistungsnach-
weisen ausgleichen sollen. Die Wirk-

samkeit dieser Ausgleiche wird in der 
internationalen Forschung kontrovers 
diskutiert [6,16].

Nur etwa knapp 2 Prozent der Stu-
dierenden mit chronischer Erkrankung 
und 9 Prozent der Studierenden mit Be-
hinderung an der Universität Kassel be-
antragten einen Nachteilsausgleich im 
Zulassungsverfahren zum Studium. 
Mehr als acht von zehn dieser Anträge 
wurden in der beantragten oder in ei-
ner abgewandelten Form bewilligt. Die 
meisten Anträge entfielen auf die soge-
nannte Härtefallregelung zur sofortigen 
Zulassung zum Studium (64 %) sowie 
die Verbesserung der Durchschnitts-
note (34 %) und weitere 23 Prozent auf 
die Verkürzung der Wartezeit bei der 
Zulassung zum Studium. 

Nachteilsausgleiche in Studium und 
Prüfungen wurden von 3 Prozent der 
Studierenden beantragt. Von den insge-
samt 100 Anträgen entfielen 45 auf An-
tragstellende mit einer chronischen Er-
krankung, 27 auf Studierende mit Behin-
derung und 16 auf diejenigen mit einer 
Teilleistungsstörung. Dies entspricht un-
ter den Studierenden mit chronischer 
Erkrankung einem Anteil von 8 Pro-
zent und bei den Studierenden mit Be-
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ABBILDUNG 2: Kenntnis und Nutzung der Beratungsangebote von Studierenden mit chronischer Erkrankung oder amtlich 
anerkannter Behinderung (n = 773)
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hinderung 32 Prozent. Signifikante Un-
terschiede bei der Antragstellung konn-
ten zwischen Studierenden mit leichten 
und starken Studienbeeinträchtigungen 
festgestellt werden. Während bei erste-
ren nur etwa zwei von zehn Personen ei-
nen solchen Antrag stellten, war es bei 
den stärker beeinträchtigten Studieren-
den etwa die Hälfte (p<.001). Interessant 
ist, dass ein starker Zusammenhang zwi-
schen der Inanspruchnahme einer Be-
ratung zum Nachteilsausgleich und der 
Antragstellung besteht (χ²(1)=356.596, 
p<.001, φ=.544). 

Fast die Hälfte der beantragten Nach-
teilsausgleiche entfiel auf Schreibzeit-
verlängerungen bei Klausuren sowie 
auf die Verlängerung von Abgabefris-
ten von Hausarbeiten. Weniger als ein 
Drittel der Anträge ging auf die Nut-
zung eines gesonderten Bearbeitungs-
raumes für Klausuren und einer von 
zehn Anträgen auf die Umwandlung 
einer schriftlichen in eine mündliche 
Prüfung zurück. Die meisten der An-
träge der Studierenden wurden in der 
beantragten (83 %) oder in einer ange-
passten Form (12 %) bewilligt. Für die 
Mehrzahl der Antragstellenden war die 
Prüfungsmodifikation nach eigenen An-
gaben teilweise oder vollkommen hilf-
reich, nur ein Zehntel der Studierenden 
war damit unzufrieden. Bei den abge-
lehnten Anträgen ist aufgrund der ho-
hen Bewilligungsquote von sehr gerin-
gen Fallzahlen auszugehen. Genannte 
Gründe für die Ablehnung waren u. a. 
Konflikte zur Prüfungsordnung bzw. 
die Vermutung der Überkompensati-
on von Nachteilen auf Seiten der Prü-
fungsausschüsse. Außerdem wurden 
Probleme im Antragsverfahren bzw. 
technische und organisatorische Prob-
leme bei der Umsetzung des Nachteils-
ausgleiches benannt. 

Eine hohe Anzahl der beeinträchtig-
ten Studierenden beantragte jedoch trotz 
bestehender Studienschwierigkeiten kei-
nen Nachteilsausgleich für Prüfungen. 
Befragt nach den Gründen, erwähnte 
fast ein Drittel der Befragten Informa-
tionsdefizite und Unsicherheiten bezüg-
lich des Rechtsanspruches und der zu-
ständigen Ansprechpersonen. Ein etwas 

geringerer Anteil der Studierenden ver-
zichtete auf die Modifikation aufgrund 
von Ängsten vor Stigmatisierung oder 
Benachteiligung aufgrund der Beein-
trächtigung. 

Zusammenfassend ist daher einer-
seits von einem Informationsdefizit und 
hohen Hürden des Antragsverfahrens 
zum Nachteilsausgleich, andererseits 
von der Nichtinanspruchnahme die-
ser Möglichkeit aufgrund von Stigma-
tisierungsängsten bei den Befragten so-
wie geringer institutioneller Unterstüt-
zung auszugehen.

g) Inklusion im Studium

39 Prozent der Studierenden mit Beein-
trächtigung an der Universität Kassel 
berichten von Problemen mit sozialen 
Kontakten im Studium. Die größten 
Schwierigkeiten zeigten sich bei den 
Studierenden mit amtlich anerkannter 
Behinderung, wovon mehr als die Hälf-
te angab, Probleme im sozialen Mitei-
nander zu haben. Bei den chronisch 
Kranken lag dieser Anteil mit 41 % et-
was niedriger und zeigte keine signi-
fikanten Unterschiede zur Vergleichs-
gruppe ohne Erkrankung. Vergleicht 
man die unterschiedlichen Beeinträch-
tigungsarten miteinander fällt auf, dass 
Studierende mit Hörbeeinträchtigung 
(67 %), psychischer Erkrankung (57 %) 
und Sehbehinderung (47 %) größere 
Barrieren im sozialen Miteinander als 
Studierende mit anderen Beeinträchti-
gungsarten berichten. Die Anzahl der 
engen Kontakte der Befragten, zeigte 
in der Auswertung signifikante Unter-
schiede bei Studierenden mit und ohne 
Behinderung (p<.001). Studierende mit 
Behinderung erwähnten häufiger, we-
nige soziale Kontakte zu haben (41 %) 
als dies bei ihren Kommilitonen ohne 
Behinderung (22 %) der Fall war. Kei-
ne signifikanten Unterschiede zeigten 
sich in der Kontaktanzahl zwischen 
Studierenden mit und ohne chroni-
sche Erkrankung.

Etwa vier von zehn Studierenden 
mit chronischer Erkrankung berich-
teten „einige“ oder „große“ Probleme 
bei der Beteiligung in Lehrveranstal-

tungen. Überraschend ist, dass diese 
Schwierigkeiten bei den Studierenden 
mit Behinderung (32 %) geringer als 
bei den Studierenden ohne Behinde-
rung (42 %) ausgeprägt waren (p<.001). 
Auffällig ist, dass der Kontakt zu Mit-
studierenden von allen Studierenden 
schlechter bewertet wird als der zu den 
Lehrenden. Während nur etwa ein Vier-
tel der Studierenden mit Beeinträchti-
gung Probleme im Umgang mit Leh-
renden berichtet, gab etwa die Hälfte 
dieser Studierenden an, Schwierigkei-
ten im Kontakt zu den Mitstudieren-
den zu haben. Ein genauerer Blick auf 
den Kontakt zu Mitstudierenden offen-
bart, dass chronisch kranke Studieren-
de signifikant häufiger als Nicht-Kran-
ke, „selten“ oder „nie“ studienbezogene 
Informationen erhalten (31 % vs. 25 %), 
sich über Studieninhalte austauschen 
(28 % vs. 23 %), fachliche Rückmel-
dungen bekommen (40 % vs. 38 %) so-
wie private Kontakte zu ihren Mitstu-
dierenden unterhalten (53 % vs. 49 %). 
Im Vergleich der Studierenden mit 
und ohne Behinderung sind die Unter-
schiede geringer und nicht signifikant. 
Überdurchschnittlich ausgeprägt waren 
die Probleme mit dem Austausch und 
dem Informationsfluss im Studium bei 
Studierenden mit Hör- und Sehbeein-
trächtigungen. Probleme im Kontakt 
und der Beteiligung im Studium wur-
den von den Studierenden mit psychi-
schen Erkrankungen häufiger genannt 
und Studierende mit Teilleistungsstö-
rungen bemerkten relativ häufiger Ein-
schränkungen im Kontakt mit den Leh-
renden. Es konnte ein schwacher po-
sitiver Zusammenhang zwischen der 
Nutzung der Psychologischen Beratung 
und der Bewertung der sozialen Kon-
takte im Studium festgestellt werden 
(χ²(2)=19.124, p<.001 φ=.112).

Erkennbar ist, dass Studierende mit 
Erkrankung und Behinderung ihre sozi-
alen Kontakte und die akademische Inte-
gration im Studium tendenziell schlech-
ter als ihre gesunden Mitstudierenden 
bewerten. Dies betrifft zum Teil Studie-
rende mit Sinnesbehinderungen sowie 
in besonderem Maße diejenigen mit un-
sichtbaren Erkrankungen. 



IV. DISKUSSION UND FAZIT

Die Assoziationen von Studium und 
Behinderung bzw. Krankheit gewin-
nen stark an Bedeutung auf der Mik-
ro-, Meso- und Makro-Ebene. Das heißt 
auf der Ebene des einzelnen Studieren-
den, der Hochschule sowie für die ge-
samte Gesellschaft. Die vorgestellten 
deskriptiven Ergebnisse der Studieren-
denbefragung der Universität Kassel zei-
gen, dass Studierende mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen stärkere und 
länger andauernde Belastungen in ih-
rem Studium erfahren. Diese Belastun-
gen sind vielfältig und betreffen sowohl 
die Studienorganisation, die Teilnah-
me an Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen, finanzielle Belastungen sowie 
die soziale Einbindung im Studium. 
Aus den Ergebnissen lässt sich schlie-
ßen, dass Studierende mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung an 
der Universität Kassel stärkere finanzi-
elle Probleme haben als ihre Mitstudie-
renden ohne Beeinträchtigung. Gleich-
zeitig können sie auf deutlich weniger 
eigene und familiäre Ressourcen zu-
rückgreifen und beenden ihr Studium 
aufgrund der ungünstigeren Studienfi-
nanzierungsstrukturen mit höheren fi-
nanziellen Belastungen als Studierende 
ohne Beeinträchtigungen.

Dennoch gibt es Unterstützungsan-
gebote und Vorkehrungen, die sich po-
sitiv auf den Studienverlauf auswirken 
können. Die Zufriedenheit mit den Un-
terstützungsangeboten und Nachteils-
ausgleichen an der Universität Kassel 
ist bei den Nutzenden der Angebote 
sehr hoch. Die Befragung zeigt jedoch 
auch, dass Sozial- und Teilhabeleis-
tungen, Nachteilsausgleiche sowie Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
nur einem Teil der betroffenen Studie-
renden tatsächlich bekannt bzw. von 
ihnen genutzt werden. Dies betrifft die 
verhältnismäßig größere Gruppe der 
Studierenden mit nicht-sichtbaren Be-
einträchtigungen stärker als diejenigen, 
bei denen die Beeinträchtigung sofort 
erkennbar ist. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Zum einen scheinen Ängste 
vor der Offenbarung und der Stigma-

tisierung aufgrund einer Erkrankung 
oder Behinderung unter den Studieren-
den weit verbreitet zu sein. Zum ande-
ren sind Probleme mit Lehrenden und 
Kommilitonen stark ausgeprägt. Es gibt 
ein Informationsdefizit und Verfah-
rensprobleme bei der Umsetzung der 
Hilfsangebote. All das kann dazu füh-
ren, dass Hilfen und Rechtsansprüche 
nicht wahrgenommen oder verzögert 
werden. In der Folge kann so die Teil-
habe im Studium und die Chance auf 
einen erfolgreichen Studienabschluss 
behindert werden. 

Es besteht ein ungedeckter For-
schungsbedarf im Bereich der Hoch-
schulforschung sowie in den Gesund-
heitswissenschaften zu den genaueren 
Zusammenhängen von Gesundheit und 
Studienerfolg und ihren Determinan-
ten. Zudem besteht Potenzial für Pri-
mär-, Sekundär-, und Tertiärpräventi-
on, Rehabilitation sowie Rehabilitati-
ons- und Präventionsforschung. 

Die Situationsbeschreibung für die 
Universität Kassel hat praktische Be-
deutung für die Hochschulen und ihre 
Akteure, wie z.B. Lehrende, Beratende 
und verantwortliche Prüfungsausschüs-
se. Hier könnten Qualitätsstandards die 
Abläufe bei der Beantragung der Um-
setzung des Nachteilsausgleichs opti-
mieren [18]. Die Bekanntheit der Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
könnte durch eine konsequente Infor-
mationsstrategie, z.B. die Vorstellung 
des Angebotes in Erstsemesterveran-
staltungen, eine bessere Vernetzung mit 
den Fachbereichen sowie mit studenti-
schen Interessenvertretungen, verbes-
sert werden. Wenn Inklusion und Bar-
rierefreiheit als Querschnittsaufgaben 
in Studium und Lehre implementiert 
und die Bedarfe von Studierenden mit 
Behinderung und chronischer Erkran-
kung von Studienbeginn an berücksich-
tigt werden, kann sich dies positiv auf die 
soziale Inklusion der Studierenden aus-
wirken. Es lassen sich hieraus Implika-
tionen sowie Handlungsempfehlungen 
für die Träger der Krankenkassen, der 
Rentenversicherung und der Eingliede-
rungshilfe sowie die Bundesagentur für 
Arbeit zur Verbesserung vorhandener 

Antragsverfahren zu Sozial- und Teil-
habeleistungen ableiten. In der Praxis 
gibt es heterogene Unterstützungsange-
bote und Anpassungen für Studieren-
de mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung, aber es fehlt ein systema-
tischer Handlungsansatz zur Vernet-
zung und Kooperation – insbesonde-
re an den Schnittstellen zum Gesund-
heitswesen in den Sektoren Prävention, 
Kuration und Rehabilitation sowie bei 
den arbeitsmarktbezogenen Leistungen. 
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